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AKTUELL 
Partnerschaft mit Gewerkschaft 

Polens Ministerpräsident Zbi-
gniew Messner hat  sich am Sonntag 
für eine «positive Partnerschaft» mit 
den  neuen Gewerkschaften ausge
sprochen. E r  sprach vor dem Ge-
werkschaftskongress in Warschau 
und betonte, die endgültige Ent
scheidung in allen Fragen der Wirt-
schafts- und Sozialpolitik müsse bei 
de r  Regierug liegen. Sie trage (der 
Partei gegenüber, die Red.) die 
Verantwortung. Die Gewerkschaf
ten seien «ein schwieriger, aber not
wendiger Partner». 

China: Verfassung für 
Katholiken 

Die chinesischen Katholiken ha
ben sich eine neue Verfassung gege
ben. Darin wird der Grundsatz der  
Unabhängigkeit von Rom festge
schrieben und ein Bekenntnis zum 
sozialistischen Gesellschaftssystem 
der  Volksrepublik China abgelegt. 
Diesem Papier vorangegangen war 
eine 14tägige Synode. Dort  wurde 
festgestellt, dass Regierung und 
kommunistische Partei die Entwick
lung neuer Abhängigkeiten von aus
ländischen Organisationen (zum 
Beispiel vom Vatikan, die Red.)  
nicht duldeten. 

Weinbauern erhalten Entschädigungen für Frostschäden 
Die Regierung ersucht den Landtag um einen Kredit zur Abgeltung von Ernteausfällen im Rebbau 

Sport vom 
Wochenende 

Barbi Frick und Hansjörg Gstöhl 
Die neuen Landesmeister im Kunst-

und Geräteturnen heissen Barbi Frick 
und Hansjörg Frommelt. Die Titelkämp
fe wurden gestern in der  Turnhalle 
Eschen ausgetragen. 

FC Vaduz schlug Küsnacht 3 : 1  
Nach über drei Monaten wieder ein 

Sieg für den F C  Vaduz: Gestern schlug 
die Tschemernjak-Elf Küsnacht mit 3 : 1  
Toren und kann wieder hoffen. 

Galina verlor gegen Adliswil 
Zurückgebunden wurde in der  Volley-

ball-Nationalliga B der  VBC Galina: 1 :3 -
Heimniederlage gegen Tornado Adliswil. 

Unsere Skiläufer ausgeschieden 
Kein guter Weltcup-Auftakt für Liech

tensteins Skirennläufer. Nachdem Andi 
Wenzel und Paul Frommelt in Sestriere 
bereits am Samstag beim Slalom im 1. 
Lauf ausschieden, kam Andi gestern auch 
im Riesentorlauf nicht ins Ziel. 

Schellenberg senkt 
Gemeindesteuerzuschlag 

Der  Schellenberger Gemeinderat hat 
den Beschluss gefasst, den Ansatz für den 
Gemeindesteuerzuschlag für das Jahr 
1987 von 230 auf  220 Prozent zurückzu
nehmen. Dazu bleibt anzumerken, dass 
die Höhe der Zuweisung beim Finanzaus
gleich nicht mehr wie dies früher der  Fall 
war, an  die Höhe des Gemeindesteuerzu
schlags gebunden ist. 

De r  Gemeinderat verabschiedete in 
derselben Sitzung u . a .  auch den Voran
schlag für das kommende Jahr. De r  Ge
samthaushalt schliesst mit einem Dek-
kungsüberschuss von 198 805 Franken 
ab. Die Laufende Rechnung geht von 
1 484.295 Franken Ausgaben und 
2 314 700 Franken Einnahmen aus. Un
ter  Berücksichtigung der Abschreibeposi
tionen werden Mehreinnahmen von 
35 505 Franken erwartet. 

In der  Investitionsrechnung stehen 
910 400 Franken Ausgaben insgesamt 
1 109 205 Franken Einnahmen gegen
über. De r  Kapitalbedarf für die Amorti
sation der Hypotheken, die pe r  Ende  
1986 auf 3.553 Mio. Franken stehen wer
den,  beläuft sich auf  rund 200 000 Fran
ken, so dass sich damit für 1987 ein ausge
glichenes Budget ergibt. 

Die Kälteperiode im Januar 1985 führ
te zu teilweise erheblichen Schädigungen 
in verschiedenen Rebkulturen unseres 
Landes. Nun liegen Daten über die Schä
digungsrate und die Ernteausfälle vor, 
die vom Landwirtschaftsamt erhoben 
wurden. Die Regierung ersucht den 
Landtag um einen Kredit zur Gewährung 
von Beiträgen an die Ernteausfälle, der 
dem Fonds für nichtversicherbare Ele
mentarschäden entnommen werden soll. 

Wie die Regierung in ihrem Antrag an 
den Landtag schreibt, wird der  Weinbau 
derzeit auf einer Fläche von rund 15 Hek
taren betrieben. Dieser landwirtschaftli
che Produktionszweig, der  sich durch 
eine äusserst hohe Arbeitsintensität und 
somit durch hohe Produktionskosten aus
zeichne, bilde für eine Anzahl Personen 
den Haupterwerb, für andere dagegen 
einen interessanten Nebenerwerb. Neben 
dieser volkswirtschaftlichen Bedeutung 
komme dem Weinbau allerdings auch 
eine wichtige Rolle in de r  Dorfbildpflege 
zu. 

Viel Rebpflanzen erfroren 
In der  dreiwöchigen Kälteperiode im 

Januar 1985, in der  Tiefsttemperaturen 
bis minus 31 Grad gemessen wurden, er
froren viele Rebpflanzen. Andere Reb
stöcke trugen nur teilweise Schädigungen 
durch den Frost davon, bleiben aber nach 
Ansicht von Fachleuten als Unsicher-
heitsfaktor in der  künftigen Ertragsbil
dung bestehen. Kontrollen durch das 
Landwirtschaftsamt haben nach dem An
trag der Regierung ergeben, dass frostge

schädigte Pflanzen, die anfänglich noch 
einen annähernd normalen Austrieb zeig
ten, während des Sommers abgestorben 
sind. Die Erhebungen ergaben, das 23 
Weinbergbesitzer bei ihren Reben Frost
schäden feststellen konnten. Die frostge
schädigte Fläche beläuft sich auf rund 
3000 Klafter. Insgesamt wurden 3913 
Pflanzen ersetzt. 
Ersatz von Rebpflanzen 

Die Regierung hat nach den Gesuchen 

der Winzer um staatliche Beiträge den 
Beschluss gefasst, als Ersatz für die Reb
pflanzen pro Stück eine Subvention von 3 
Fr. auszurichten, was den Gesamtbetrag 
von 13 479 Fr. ausmacht. Dieser Beitrag 
entspricht dem Abgabepreis für Rebsetz
linge im Frühjahr. Arbeitskosten können 
nach Auffassung der  Regierung nicht ab
gedeckt werden, «da diese zum allgemei
nen Risiko bei landwirtschaftlichen Kul
turen gezählt werden.» 

Die Kälteperiode im Januar 1985 hat zu Schädigungen in den Weinkulturen geführt. 
Die Regierung ersucht nun den Landtag u m  einen Kredit zur Gewährung von Beiträ
gen als Entschädigung fü r  Ernteausfälle. Unser Archivbild zeigt einen Ausschnitt aus 
dem Rebberg beim Kirchhügel in Bendern, der viel zur Verschönerung des Dorfbildes 
beiträgt. (Archivbild) 

Wir kommen um Fristen nicht herum 
Zur Abstimmung «Erleichterte Einbürgerung» am 5.17. Dezember 1986 

A m  kommenden Wochenende ent
scheiden wir darüber, ob  wir einem 
Teil unserer Bevölkerung, der sich als 
Liechtensteiner fühlt, aber noch einen 
ausländischen Pass besitzt, die Mög
lichkeit geben, die liechtensteinische 
Staatsbürgerschaft zu erwerben. Diese 
ca. 1400 Personen, die aufgrund der 
Gesetzesvorlage von der  erleichterten 
Einbürgerung Gebrauch machen kön
nen, sind bereits durch ihre liechten
steinische Mutter mit unserem Lande 
so verwachsen und mit unseren Le
bensgewohnheiten so vertraut, dass sie 
bestimmt nicht mehr als Ausländer an
gesehen werden können. 

De r  Gesetzgeber ha t  für die Einbür
gerung im erleichterten Verfahren ver
schiedene Fristen in das zur Abstim
mung gelangende Gesetz aufgenom
men. So kann ein Antrag für die er
leichterte Einbürgerung eines ausländi
schen Kindes einer liechtensteinischen 
Mutter nur gestellt werden, wenn ein 
ordentlicher Wohnsitz von 30 Jahren in 
Liechtenstein nachgewiesen werden 
kann. Für diejenigen Anspruchsbe
rechtigten, welche ihr Kindheits- und 
'Jugendjahre in Liechtenstein verbracht 
haben bzw. verbringen, kommt erleich
ternd hinzu, dass die Jahre von der 
Geburt  bis zum erfüllten 20. Altersjahr 
doppelt zählen. 

Für  Bewerber, die sich vorüberge
hend im Ausland aufgehalten haben, 
ist es wichtig zu wissen, dass sie in 
jedem Fall während de r  letzten fünf 
Jahre vor der  Antragstellung einen or
dentlichen Wohnsitz in Liechtenstein 
nachweisen müssen. 

Ein Antragsteller, de r  in Liechten
stein geboren und aufgewachsen ist, 
kann sich praktisch mit 15 Jahren um 
die erleichterte Einbürgerung bewer
ben. Nachdem aber eine Erklärung 
über den Verzicht auf  die bisherige 
Staatsbürgerschaft abzugeben ist und 
verschiedene Staaten Entlassungen aus 
der Staatsangehörigkeit erst nach Er
reichung der Volljährigkeit gestatten, 
wird sehr oft der  Fall eintreten, dass die 

erleichterte Einbürgerung erst nach 
dem 20. Altersjahr erfolgen kann. 

Vielfach wurde in Beratungen und 
Diskussionen der Standpunkt vertre
ten, dass vor der Antragstellung ein 
liechtensteinischer Wohnsitz von 40 
Jahren verlangt werden soll. Bei Dop
pelzählung zwischen Geburt  und dem 
20. Altersjahr wäre somit frühestens a b  
dem 20. Lebensjahr eine Antragstel
lung möglich gewesen. Mit diesem Al
ter sind aber die beruflichen Weichen 
schon gestellt. Mit der  Herabsetzung 
auf 30 Jahre resp. 15 Jahre werden dem 
Jugendlichen mehr Möglichkeiten bei 
der  Lehrstellensuche und zum Teil 
auch für das Studium eröffnet. Ausser
dem darf davon ausgegangen werden, 
dass die ersten 15 Lebensjahre einen 
Menschen entscheidend prägen und in 
diesem Falle auch seine Einstellung zu 
unserem Staatswesen positiv beein
flussen. 

' Landtagsvizepräsident Josef  Büchel 
(FBP): «Die festgelegten Fristen tragen 
sicher dazu bei, dass der Gesetzesände
rung z u m  Durchbruch verholfen wer
den kann.» 

Als weitere entscheidende Frist ist zu 
beachten, dass der Antrag auf Annah
me in das Gemeinde- und Landesbür
gerrecht im erleichterten Verfahren in
nert sechs Jahren vom Tage an gerech
net. an welchem der Bewerber die Vor
aussetzungen erfüllt, einzureichen ist. 
Wenn also ein Anspruchsberechtigter 
nicht innerhalb von sechs Jahren nach 
Eintritt der  Anspruchsberechtigung 
sich um die Aufnahme bewirbt, verfällt 
der  Anspruch. Damit ist auch gewähr
leistet, dass nicht mit den verschiede
nen Staatsangehörigkeiten spekuliert 
oder dass gerade der günstigste Augen
blick für einen Wechsel in der  Staatsan
gehörigkeit abgewartet werden kann. 
Innert diesen sechs Jahren muss'sich 
der  Anspruchsberechtigte also definitiv 
für seine bisherige oder die liechten
steinische Staatsbürgerschaft ent
scheiden. 

Eine noch kürzere Frist, u m  sich zu 
entscheiden, haben diejenigen Bewer
ber, welche bereits vor Inkrafttreten 
des Gesetzes die Voraussetzungen für 
die Aufnahme erfüllt haben. Diese Be
werber haben innerhalb von drei Jah
ren nach Inkraftsetzung des Gesetzes 
den diesbezüglichen Antrag zu stellen. 

Wenn auch von verschiedenen Krei
sen in unserem Land die Meinung ver
treten wird, dass speziell die Frist von 
30 Jahren für den liechtensteinischen 

•Wohnsitz zu lang ist und sich für eine 
Einbürgerung im erleichterten Verfah

r e n  bei der  Geburt aussprechen, glaube 
ich, dass wir um die vorstehenden Fri
sten nicht herumkommen. Die festge
legten Fristen tragen sicher dazu bei, 
dass der  Gesetzesänderung zum Durch
bruch verholfen werden kann. 

Ich hoffe, dass sich am kommenden 
Wochenende alle Stimmbürgerinnen 

lund Stimmbürger zur Urne begeben 
und mit einem überzeugten Ja  zur Ge
setzesvorlage dazu beitragen, dass in 
Zukunft auch die ausländischen Kinder 

j liechtensteinischer Mütter unsere 
Staatsangehörigkeit erlangen können. 

Zwei Winzer mussten neben den Schä
digungen der Rebpflanzen auch massive 
Ertragsverminderungen im Herbst 1985 
in Kauf nehmen, die sich nach Angaben 
de r  Regierung bis auf 70 Prozent des 
Normalertrages beliefen. Auch hier hat 
die Regierung einen Berechnungsschlüs
sel für die Ausrichtung eines Staatsbeitra
ges erarbeiten lassen, nach dem sich eine 
Summe von 23 730 Fr. ergibt. 

Fonds für nichtversicherbare 
Elementarschäden 

Die Gesamtsumme von 37 209 Fr. soll 
nach den Vorstellungen aus dem Fonds 
für nichtversicherbare Elementarschäden 
entnommen werden. Dieser Fonds, de r  
aus dem Anteil an der interkantonalen 
Landeslotterie und am schweizerischen 
Zahlenlotto geäufnet wird, hatte im letz
t e n  Jahr einen Vermögensstand von 2,985 
Mio. Fr., so dass die Entnahme dieser 
Beiträge für die Ernteausfälle und den  
Ersatz für die erfrorenen Rebstöcke 
ikaum ins Gewicht fallen. (G .M. )  

Nachtragskredite 
zum Haushalt 1986 

Der Kreditrahmen für den Staatshaus
halt des laufenden Jahres wird nochmals 
ausgeweitet. Die Regierung hat d e m  
Landtag für die letzte Sitzung vor Jahres
ende eine dritte Nachtragskreditvorlage 
zukommen lassen, die insgesamt 8 Bud
getposten mit einem zusätzlichen Kredit
volumen von 304 000 Fr. umfasst. D e r  
Ausgabenrahmen war durch die bisher 
bewilligten Nachtragskredite u m  23.2 
Mio. Fr. auf 324.8 Mio. Fr.  angehoben 
(worden. Mit d e m  Budget 1986 hatte  der  
(Landtag" ursprünglich 301.6 Mio. Fr. be
willigt. 

Betragsmässig fällt beim driten summa
rischen Nachtragskredit der  zusätzliche 
Mittelbedarf für eine Rutschsanierung in 
Triesenberg in Höhe  von 100 000 Fr .  be
sonders ins Gewicht. Einen Nachtrag von 
83 000 Fr. beanspruchen die Beihilfen für 
nicht bezahlte Krankenhausprämien ge
mäss Sozialhilfegesetz, während für die 
zusätzliche Ausrüstung der  Polizei mit 
Waffen 50 000 Fr. notwendig sind. D i e  
übrigen fünf Kreditpositionen verlangen 
nach relativ geringen Ausweitungen des 
Budgets: Vermehrte Ausbildung im Be
reich des Katastrophen- und Zivilschut
zes (28 000 Fr.) ,  Inserate für die Eintra
gungen zum Schutz der Fabrik- und Han
delsmarken (24 000 Fr.), Kanzleiausga
ben für das Sicherheitskorps (10 000 Fr . )  
und für das Forstamt (5000 Fr.) sowie 
4000 Fr. für musische Tage an der Ober
schule Vaduz. 

Der Ausgaberahmen des Budgets 1986 
wird durch die Nachtragskredite um rund 
8 Prozent ausgeweitet. Diesen Mehrauf
wendungen stehen nach Angaben der Re
gierung allerdings auch erhebliche Mehr
einnahmen gegenüber, so dass zusammen 
mit absehbaren Minderausgaben in ande
ren Bereichen dennoch mit einem ausge
glichenen Rechnungsergebnis gerechnet 
werden kann. Die  Regierung schreibt in 
diesem Zusammenhang an den Landtag: 
«Dank der guten wirtschaftlichen Lage 
zeichnen sich insbesondere bei d e n  
Steuern und Abgaben betragsmässig ge
wichtige Mehrerträge ab, die einen hohen 
Anteil der  Mehrausgaben abzudecken 
vermögen.» 


